
Gesetzliche Ausbringungstermine für organische Dünger im Wasserschutzgebiet in Luxemburg

Allg. Bedingungen beachten bei tiefgefrorenen, schneebedeckten 
oder wassergesättigten Böden.

Keine Ausbringung von N-Mineraldünger zwischen dem 15. 
Oktober und dem 15. Februar auf allen Parzellen.

Ausbringung verboten: In Hanglagen mit >15% Gefälle und <30m 
Etfernung zu Bächen, Flüssen, Quellen (Ausnahme bei 6 Meter 
breiten Grünstreifen oder Grünlandparzellen zwischen Acker und 
Wasserlauf).


